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Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e.V.,
Frankfurt am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva 
31.12.2023 31.12.2022

€ €
A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
1. Grundstücke 5.410.225,94 5.410.225,94
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 198.914,00 349.870,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 5.723.505,34 5.685.253,26

11.332.645,28 11.445.349,20
II. Finanzanlagen   

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 0,00
2. Beteiligungen 58.804,88 58.804,88
3. Wertpapiere 719,70 3.000.719,70

84.524,58 3.059.524,58
 11.417.169,86 14.504.873,78

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

Wohlfahrtsbriefmarken 23.282,00 28.240,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Wohlfahrtsbriefmarkenverkauf 118.168,35 136.454,47
2. Sonstige Vermögensgegenstände 830.507,12 833.046,41

 948.675,47 969.500,88
III. Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 39.713.132,39 37.617.967,67
(davon aus Vermögensumschichtungen aus dem Anlage-
vermögen € 16.281.649,51; Vorjahr € 13.281.649,51)

39.713.132,39 37.617.967,67
40.685.089,86 38.615.708,61

C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.321,49 34.657,40

52.130.581,21 53.155.239,79
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Passiva
31.12.2023 31.12.2022

€ €
A. Eigenkapital  

I. Altkapital 600.000,00 600.000,00
II. Gebundenes Kapital 26.578.819,37 26.666.523,29
III. Rücklagen

1. Betriebsmittelrücklage 2.900.000,00 2.900.000,00
2. Zweckgebundene Projektrücklage 600.000,00 600.000,00
3. Rücklage zur Absicherung der Immobilie 950.000,00 0,00
4. Andere Rücklage 335.655,51 253.367,99

4.785.655,51 3.753.367,99
IV. Bilanzgewinn 3.625,77 107.287,52

31.968.100,65 31.127.178,80

B. Sonderposten aus Investitionszuschuss 1.120.000,00 1.120.000,00

C. Zweckgebundene Mittel 137.825,83 270.757,46

D. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen 142.437,00 154.215,00
2. Sonstige Rückstellungen 895.000,00 833.000,00

1.037.437,00 987.215,00
E. Verbindlichkeiten

1. Noch zu verteilende Mittel 17.413.724,67 19.077.198,21
2. Sonstige Verbindlichkeiten 453.430,16 562.609,69

(davon aus Steuern € 192.916,90; Vorjahr € 202.914,66)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 20.805,55;
Vorjahr € 18.317,36)

17.867.154,83 19.639.807,90
F. Rechnungsabgrenzungsposten 62,90 10.280,63

52.130.581,21 53.155.239,79
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e.V., Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband

e.V., Frankfurt am Main – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und

Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der

beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kaufleute gel-

tenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-

schlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verein un-

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu

dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen , für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-

langen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung

als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der
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frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulati-

onen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die



Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit, sofern einschlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-

tümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-

schluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-

resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko,
dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Sys-
tems des Vereins abzugeben.
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 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
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